
Satzung der Jazz Initiative Dinslaken e.V. 
 
 
 
 

§ 1 – Name – Sitz – Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt  den Namen ‚Jazz In i t iat ive Dinslaken’ .  Nach Eintragung in das 

Vereinsregister  führt  er  den Zusatz e.V.   
 
2. Der Verein hat  seinen Si tz in Dinslaken. 
 
3. Geschäfts jahr is t  das Kalender jahr.  Das erste Geschäfts jahr beginnt  mi t  dem 

Gründungstag,  dem 01.07.96 und endet zum 31.12.96.  
 
 
 

§ 2 – Vereinszweck 
 
 
1. Der Verein verfo lgt  ausschl ießl ich und unmit te lbar gemeinnütz ige Zwecke. 
 
2. Zweck des Vereins is t  d ie Förderung des Jazz und jazz-verwandter Musik,  

Förderung des musikal ischen Nachwuchses,  Förderung und Unterstützung von 
Konzerten etc.  Der Satzungszweck wird verwirk l icht  durch Werbung bei  der 
Bevölkerung und durch f inanziel le Unterstützung bei  jazzmusikal ischen 
Unternehmungen, d ie n icht  aus eigenen Mit te ln oder durch Zuschüsse der 
öf fent l ichen Hand getät igt  werden können. 

 
 
 

§ 3 – Gemeinnützigkeit 
 
 
1. Der Verein is t  selbst los tät ig,  er  verfo lgt  n icht  in erster  L in ie 

e igenwir tschaft l iche Zwecke. 
 
2. Im Rahmen der Verwirk l ichung des Vereinszweckes kann er Zuwendungen, 

Spenden, Nachlässe nach eigener Best immung verwenden, es sei  denn, es l iegt  
e ine ausdrückl iche Zweckbest immung des Zuwendungsgebers vor.  

 
3. Die Mit te l  des Vereins dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet 

werden. Dies gi l t  auch für  erz ie l te Gewinne. Die Mitg l ieder erhal ten keine 
Gewinnantei le und auch keine Zuwendungen aus Vereinsmit te ln.  

 
 
 

§ 4 – Mitglieder 
 
 
1. Mi tg l ieder des Vereins können natür l iche und jur is t ische Personen sowie 

Personenverein igungen sein.  
 
2. Über die Aufnahme entscheidet  der Vorstand. Die Ablehnung eines Antrags ist  

dem /  der Antragstel ler  /  in bekannt  zu geben. Eine Begründung ist  n icht  
er forder l ich.  

 
3. Die Mitg l iedschaft  endet durch Tod des Mitg l ieds,  Austr i t t  oder durch 

Ausschluss. 
 



4. Der Austr i t t  er fo lgt  durch schr i f t l iche Kündigung gegenüber dem Vorstand unter 
Einhal tung einer 6-monat igen Kündigungsfr is t  zum Ende eines jeden 
Geschäfts jahres.  

 
5. Ein Ausschluss kann durch den Verein ausgesprochen werden, wenn ein 

Mitg l ied schuldhaft  den Interessen des Vereins grob zuwiderhandel t .  
 
 
 

§ 5 – Mitgliedbeiträge 
 
 
1. Der Verein erhebt zur Deckung seiner Ausgaben Mitg l iedsbei t räge.  Der 

Mitg l iedsbei t rag beträgt  mindestens 60,00 DM jähr l ich.  Ab dem 01.01.2002 
beträgt  der Mitg l iedsbei t rag mindestens 36,00 Euro jähr l ich.  Mi tg l iedsbei t räge 
die den Mindestbei t rag übersteigen s ind entsprechend in Euro umzurechnen. 

 
2. Mi t  der Annahme seines Aufnahmeantrages durch den Vorstand verpf l ichtet  s ich 

das Mitg l ied zur Zahlung mindestens des festgesetzten Bei t rages.  
 

 
 

§ 6 – Organe des Vereines 
 
 
Organe des Vereines s ind 
 
a)   d ie Mitg l iederversammlung 
b)  der Vorstand 
 
 
 

§ 7 – Mitgliederversammlung 
 
 
1. Die ordent l iche Mitg l iederversammlung wird einmal jähr l ich innerhalb von sechs 

Monaten nach Schluss des Geschäfts jahres vom Vorsi tzenden, bei  dessen 
Verhinderung vom Stel lvert reter  e inberufen.  Der Vorstand best immt Ort  und Zei t  
der Versammlung. 

 
2. Eine außerordent l iche Mitg l iederversammlung ist  e inzuberufen,  wenn dies im 

Interesse des Vereins vom Vorstand für  er forder l ich gehal ten wird oder e in 
Dr i t te l  der Mitg l ieder e inen entsprechenden Antrag schr i f t l ich beim Vorsi tzenden 
oder dessen Stel lvert reter  ste l l t .  

 
3. Ort  und Zei t  s ind drei  Wochen vorher schr i f t l ich vom Vorstand bekannt zu 

geben. In Fäl len der Zi f fer  2 besteht  Versammlungspf l icht  innerhalb 4 Wochen 
nach Antrag unter Einhal tung einer 14-tägigen Einladefr is t .  

 
4. Die Mitg l iederversammlung wird vom Vorsi tzenden oder bei  dessen 

Verhinderung vom Stel lvert reter  gelei tet .  Is t  auch dieser verhindert ,  wähl t  d ie 
Mitg l iederversammlung einen Versammlungslei ter .  

 
5. Jedes Mitg l ied hat  e ine St imme. Die Ausübung des St immrechtes kann einer 

anderen Person mit  schr i f t l icher Vol lmacht über lassen werden. 
 
6. Beschlüsse erfo lgen mit  e infacher St immenmehrhei t  der anwesenden Mitg l ieder,  

wobei  in Fäl len der Zi f fer  2 die Beschlussfähigkei t  d ie Anwesenhei t  von einem 
Dri t te l  der Mitg l ieder voraussetzt .  Bei  St immengleichhei t  entscheidet  d ie St imme 
des Versammlungslei ters.  Durch Beschluss der Mitg l iederversammlung kann die 
vom Vorstand vorgesehene Tagesordnung geändert  oder ergänzt  werden. 



 
7. Eine Satzungsänderung oder d ie Auf lösung des Vereins kann nur durch eine 

Mehrhei t  von ¾ der St immen der anwesenden Mitg l ieder beschlossen werden. 
 
8. Die Art  der Abst immungen best immt der  Versammlungslei ter .  Eine Abst immung 

muss jedoch schr i f t l ich oder geheim erfo lgen, wenn nur e ines der Mitg l ieder 
d ies beantragt .  

 
9. Der Versammlungslei ter  is t  auch befugt ,  Nichtmitg l iedern – sofern s ie n icht  

gemäß Zi f fer  5 bevol lmächt igt  s ind – den Zutr i t t  zur Versammlung zu untersagen 
und Personen, d ie Störungen verursachen, von der wei teren Tei lnahme 
auszuschl ießen. 

 
10. Der vom Versammlungslei ter  beauft ragte Schr i f t führer verfasst  e ine 

Niederschr i f t  über den Versammlungsver lauf ,  d ie in der nachfolgenden 
Versammlung ver lesen werden muss und vom Versammlungslei ter ,  dem 
Schr i f t führer und zwei  Tei lnehmer der damal igen Versammlung unterschr ieben 
werden muss.  Die Niederschr i f t  hat  d ie Festste l lung der ordnungsgemäßen 
Einberufung der Versammlung, d ie Zahl  der anwesenden Mitg l ieder,  das 
St immenverhäl tn is bei  Abst immungen sowie den Wort laut  der gefassten 
Beschlüsse zu beinhal ten.  

 
 

§ 8 – Aufgaben der Mitgliederversammlung / Kassenprüfer 
 
 

1. Die Mitg l iederversammlung hat  insbesondere fo lgende Aufgaben: 
 

a)  Bestel lung der Vorstandsmitgl ieder und deren Abberufung 
b) Entgegennahme des Geschäftsber ichtes des Vorstandes,  
c)  Ent lastung des Vorstandes für  das abgelaufene Geschäfts jahr,   
d)  Beschlussfassung über Änderung der Satzung, 
e)  Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitg l ieder,  
f )  Beschlussfassung über d ie Verwendung von f inanziel len Mit te ln des 

Vereins für  zweckger ichtete Projekte,  
g)  Festsetzung der Mitg l iederbei t räge im Rahmen des § 5.  

 
2. Die Mitg l iederversammlung hat  außerdem aus dem Kreis der Mitg l ieder 2 

Kassenprüfer  und eine Ersatzperson für  d ie Dauer von 2 Jahren zu wählen.  
Die Kassenprüfer  haben im Auft rag der Mitg l iederversammlung die 
Verwal tung des Vereinsvermögens zu überwachen, den Rechnungsbeschluss 
zu prüfen und über ihre Tät igkei t  in  der ordent l ichen Mitg l iederversammlung 
zu ber ichten.  Im übr igen f indet  auf  d ie Kassenprüfer § 9 Zi f fer  4 
entsprechende Anwendung. 

 
 
 

§ 9 – Vorstand 
 
 
1. Der Vorstand besteht  aus dem Vors i tzenden, seinem Stel lvert reter ,  dem 

Geschäftsführer,  dem Schatzmeister  sowie zwei  Beis i tzern,  d ie sämtl ich 
Mitg l ieder des Vereins sein müssen. 

 
2. Der Verein wird vert reten im Sinne des § 26 BGB durch den Vorsi tzenden oder 

seinen Stel lvert reter  und dem Geschäftsführer.   
 
3. Der Schatzmeister  hat  jähr l ich über d ie Einnahmen und Ausgaben sowie den 

Stand des Vermögens Rechnung zu legen. Er muss den Nachweis über d ie 
Verwendung der Mit te l  im Sinne des § 3 führen.  

 



4. Der Vorstand wird auf  d ie Dauer von zwei  Jahren gewähl t .  Er b le ibt  jedoch bis 
zur Neuwahl  im Amt.  Wiederwahl  is t  zulässig.  Ausgeschiedene 
Vorstandsmitgl ieder s ind bei  der nächsten Mitg l iederversammlung zu ersetzen.  

 
5. Der Vorstand entscheidet  mit  e infacher St immenmehrhei t  in mündl icher 

Abst immung. Bei  St immengleichhei t  entscheidet  d ie St imme des Vorsi tzenden, 
im Fal le der Abwesenhei t  d ie des Stel lvert reters.  In Fäl len besonderer 
Ei lbedürf t igkei t  kann der Vorsi tzende die Entscheidung der Vorstandsmitgl ieder 
mündl ich oder schr i f t l ich einholen.  Der Vorstand ist  beschlussfähig,  wenn 
mindestens drei  Mi tg l ieder – darunter der Vorsi tzende bzw. sein Stel lvert reter ,  
der Geschäftsführer und der Schatzmeister  – anwesend s ind bzw. an der 
Entscheidung mitwirken.  

 
 
 

§ 10 – Aufgaben des Vorstandes 
 
 

 
Der Vorstand führt  d ie Geschäfte und entscheidet  über d ie Verwendung der 
f inanziel len Mit te l .  
 
 
 

§ 11 – Auflösung des Vereins 
 
 
Bei  Auf lösung des Vereins oder bei  Wegfal l  seines bisher igen Zwecks fä l l t  das nach 
Abwicklung al ler  Verbindl ichkei ten verble ibende Vermögen an eine gemeinnütz ige 
Einr ichtung. 
 
 
 

§ 12 – Inkrafttreten der Satzung 
 
 
 
Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung vom 01.07.1996 mit  Abänderung 
vom 09.03.1997 err ichtet  und in der Mitg l iederversammlung am 07.11.2001 
geändert .  Die Wirksamkei t  der Änderung t r i t t  mi t  dem Tage der Eintragung in das 
Vereinsregister  in Kraf t .  
 
 
Dinslaken, 07.11.2001 
 
 
 
 
 
 


